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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Schwimmen und Baden sind beliebte 
Freizeitbeschäftigungen mit hohem 
Erholungswert. Jedes Jahr nutzen etwa 
150 Millionen Besucher die öffentlichen 
und gewerblichen Bäder.
Über den eigentlichen Wert des Badens 
hinaus führen die mit ihm verbundenen 
sportlichen Betätigungen aller 
Altersstufen zur Prävention zahlreicher 
Erkrankungen. Dies ist im Sinnen der 
Gesundheitsförderung von großer 
Bedeutung.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Wie bei anderen sportlichen 
Betätigungen, sind auch mit dem Baden 
gewisse Risiken verbunden, die aber mit 
geeigneten Maßnahmen auf ein 
vertretbares Maß herabgesetzt werden 
können.
Das Organ, das beim Baden in direkte 
Berührung mit dem Wasser kommt, ist 
die Haut, in geringerem Umfang die 
Schleimhaut von Augen, Mund und 
Urogenitalbereich.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Die Haut wird vom Körper her und durch 
einen eigenen Apparat von Drüsen sowohl 
ständig durchfeuchtet als auch mit Salzen 
und Fetten versorgt.
Sie erneuert sich durch Wachstum aus 
der Keimschicht bei gleichzeitiger 
Abstoßung oberflächlicher toten 
Hautschuppen.
In diesen Vorgang greift das Baden ein:
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Es verursacht zunächst eine 
Durchfeuchtung und Aufquellung der 
äußeren Hautschichten. Dies bewirkt eine 
Herauslösung von Salzen und Fetten und 
fördert so nach dem Baden eine 
Austrocknung der obersten Hautschichten 
über das normale Maß hinaus.
Eine häufige Wiederholung dieser 
Vorgänge führt bei empfindlicher Haut zu 
entzündlichen Erscheinungen wie 
schmerzhafter Rissigkeit, Rötungen und 
Schuppenbildung.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Im äußeren Gehörgang oder in schlecht 
abgetrockneten Zehenzwischenräumen, 
kommt es zu längerdauernder 
Aufquellung der äußeren Hautschichten 
mit vermehrter Anfälligkeit für 
Infektionen.
Dies soll verdeutlichen, dass beim Baden 
bestimmte Infektionserreger leichter in 
die Haut eindringen und zu Entzündungen 
führen können, als dies bei trockener 
Haut möglich ist.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Durch Schwimm- und Badebeckenwasser 
übertragene Erreger sind für ein weites 
Spektrum von Infektionskrankheiten 
verantwortlich, insbesondere Erkrankungen 
der Atemwege, des Magen- und 
Darmtraktes, der Leber, Augen, Ohren 
sowie der Haut.
Die Erreger werden teilweise, wie 
Staphylococcus aureus durch den Badegast 
in das Wasser eingetragen. Andere, wie 
Pseudomonas und Legionella treten 
insbesondere aus der Luft und dem 
Rohwasser ein und können sich in Filter-
und Installationssystemen vermehren.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

In den letzten Jahren ist eine 
bemerkenswerte Änderung des 
Bäderangebotes eingetreten und brachte 
zusätzliche Risikofaktoren.
Der deutlich angestiegene Anteil privater 
Betreiber von Schwimmbädern bzw. 
Sport- und Freizeitzentren hat zu einer 
Vielfalt der Bäderformen und des 
Bäderangebotes geführt. Gegenüber 
früher wurden die durchschnittlichen 
Wassertemperaturen deutlich angehoben.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Bei den heute üblichen Temperaturen von 
25°C bis 28°C in Sportbecken und bis zu 
37°C in Warmsprudelbecken finden 
bestimmte Mikroorganismen ideale 
Vermehrungsbedingungen. Die 
Aerosolbildung durch Zusatzeinrichtungen wie 
Wasserpilze, Kaskaden und Massagestrahlen 
begünstigen die Übertragung von Erregern.
Neben den mikrobiologischen Faktoren haben 
auch chemische Bestandteile des 
Badewassers, in erster Linie die 
Nebenprodukte der Desinfektion, große 
Bedeutung.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Da Mikroorganismen und organische 
Substanzen während des Badebetriebes 
ständig in das Beckenwasser eingetragen 
werden, ist eine kontinuierliche Desinfektion 
und Aufbereitung unumgänglich.
Für einige der dabei entstehenden 
Nebenprodukte der Desinfektion wird ein 
karzinogenes Potential vermutet bzw. ist 
belegt. Das gilt für die Chloramine und einer 
Reihe anderer chlororganischer Verbindungen 
z.B. die Trihalogenmethane und deren 
wichtigster Vertreter, das Chloroform.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Der Schutz der Gesundheit des Menschen 
beim Gebrauch von Wasser (auch 
Badebeckenwasser) wird durch § 37 Abs. 2 
und 3 des Infektionsschutzgesetz 
sichergestellt.
Schwimm- oder Badebeckenwasser in 
öffentlichen Bädern oder Gewerbebetrieben 
muss daher so beschaffen sein, dass durch 
seinen Gebrauch eine Schädigung der 
menschlichen Gesundheit nicht zu besorgen 
ist.
Dies gilt auch für toxische chemische Stoffe.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Der Betreiber einer Badeeinrichtung ist 
somit verpflichtet, die Anforderungen des 
Infektionsschutzgesetz zu erfüllen.
Die amtliche hygienische Überwachung 
öffentlicher und gewerblicher Bäder 
erfolgt durch das Gesundheitsamt.
Bis jetzt liegt bis auf einen 
Referentenentwurf eine rechtswirksame 
Schwimmbeckenwasserverordnung noch 
nicht vor.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Auf Bundesebene wird derzeit der Entwurf 
einer Verordnung über die Qualität von 
Schwimm- und Badebeckenwasser diskutiert. 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund, 
Berlin, hat darauf hingewiesen, dass 
entgegen vorheriger Ankündigung es am 
29.11.2002 im Plenum des Bundesrates nicht 
zu einer Beschlussfassung über die o.g. 
Verordnung gekommen ist. Der Gegenstand 
wurde von der Tagesordnung abgesetzt. 
Gründe für den Verzicht auf die Behandlung 
der Vorlage seien nicht angegeben worden. 
Es werde vermutet, dass die Vielzahl 
unterschiedlicher Änderungsanträge diese 
Entscheidung begünstigt habe. 
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Die Bundesgesundheitsministerkonferenz 
hat im Juli 2003 in Chemnitz mehrheitlich 
folgenden Beschluss gefasst: 
Die GMK nimmt die Aussetzung der 
Bundesratsbefassung mit dem Entwurf 
der Schwimm- und 
Badebeckenwasserverordnung mit Sorge 
zur Kenntnis und bittet einen 
mehrheitsfähigen Kompromiss zu finden.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Solange aber diese Verordnung nicht 
vorliegt, gelten für den Gesundheitsschutz 
des Badegastes die “Anforderungen der 
Regeln der Technik“, die in der DIN 19 
643, Teil 1:“Aufbereitung von 
Schwimm- und Badebeckenwasser“
vom April 1997 bzw. länderspezifische 
Regelungen und die Mitteilung der 
Badewasserkommission des 
Umweltbundesamtes.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

In Berlin erfolgt die amtliche 
Badebeckenwasserüberwachung nach den 
„Ausführungsvorschriften für die 
Überwachung der Hygiene in 
Einrichtungen des Badewesens“ vom 
Febr. 1991, wobei die Wasserqualität 
nach der o.g. DIN in der Regel viermal im 
Jahr beurteilt wird.
Wie beim Trinkwasser verlässt man sich 
bei der mikrobiologischen Untersuchung 
überwiegend auf bakterielle Indikatoren.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Untersucht wird das Beckenwasser auf: 
Koloniebildende Einheiten (KBE) bei 20 und 
36 °C nach den Anforderungen der DIN: 20 
KBE/ml (im Reinwasser) bzw. 100 KBE /ml 
(im Beckenwasser). (Richtwert)
Escherichia coli “Fäkalindikator“
Pseudomonas aeruginosa:                             
Pseudomonas aeruginosa wurde als 
Parameter ausgewählt, weil es sich um einen 
typischen Wasserkeim handelt, der dort gute 
Überlebensbedingungen findet und außerdem 
beim Menschen Krankheiten wie Entzündung 
des äußeren Ohres, Hautentzündungen 
(Eiterungen) und bei Resistenzgeschwächten 
auch Lungenentzündung verursachen kann. 
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Legionella
pneumophila :Legionellen wurden 
aufgenommen, da diese Keime vor allem 
in Warmwassersystemen überleben und 
über Aerosole schwere Erkrankungen wie 
Lungenentzündung, die zum Teil tödlich 
verlaufen, oder grippeähnliche Infekte 
(Pontiac-Fieber) verursachen können.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

obere Wert für diese Keime:
Ps. aeruginosa darf in 100 ml nicht 
enthalten sein (Grenzwert)
Escherichia coli darf in 100 ml nicht 
enthalten sein (Grenzwert)
L. pneumophila darf in 
Warmsprudelbecken und aerosolbildenden
Kreisläufen bei WT > 23°C in 1ml nicht 
enthalten sein. (Grenzwert)                          
L. pneumophila 1/(100ml) n.n. (im Filtrat bei WT > 23°C)
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Chemische und physikalische Parameter:
Klarheit, Färbung, Trübung (Trübstoffe 
schützen die Krankheitskeime vor der Wirkung 
der Desinfektionsmittel)
pH-Wert, freies Chlor

Gebundenes Chlor: Die Grenzkonzentration für 
gebundenes Chlor (Parameter für Chloramine, 
die nicht mehr wirksam sind aber 
Geruchsbeeinträchtigungen und 
Augenreizungen verursachen) wurde auf 0,2 
mg/l reduziert.
(Messverfahren nach DIN 38408 Teil 4; freies 
und Gesamtchlor)
Nitrat
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Oxidierbarkeit (Kaliumpermanganat-
Verbrauch):
Relativ leicht oxidierbare (oxidativ
abbaubare) organische Stoffe werden über 
diesen Parameter erfasst.                     
Der Sauerstoffverbrauch (aus KMn04) 
über dem Füllwasser soll 0,75 mg/l (oder   
3 mg Kaliumpermanganat/l nicht 
überschreiten (Grenzwert). Er ist ein 
Hinweis auf eine akute organische 
Belastung des Wassers z.B: durch 
Huminstoffe, aber auch durch 
Verunreinigungen tierischer und 
menschlicher Herkunft. 
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Die Amtliche Badebeckenwasseüberwachung

Reaktionsprodukte des Chlors mit organischen 
Verunreinigungen des Wassers sind vor allem 
Chloroform und bromierte Abkömmlinge
(sog. Haloforme oder Trihalogenmethane -
THM). Dabei sollen folgende Konzentrationen 
(Richtwert) im Beckenwasser nicht 
überschritten werden:
0,02 mg/l Trihalogenmethane (Trichlormethan-
Chloroform, Bromdichlormethan, 
Dibromchlormethan und Tribrommethan-
Bromoform) berechnet als Chloroform in 
geschlossenen Hallen. (Meßverfahren DIN 
38407 Teil 5 modifizierte Dampfraumanalyse)
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Neben diesen Substanzen entstehen 
noch viele, teilweise unbekannte, 
äußerst geruchsintensive Produkte 
wie z.B. Chlorphenole und 
Chloramine (die indirekt über das 
gebundene Chlor ermittelt werden).
Diese sind die Ursache des 
"Chlorgeruchs, bzw. Apotheken-
oder Schwimmbadgeruches" des 
gechlorten Wassers. 
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Während über die Toxizität der bromierten
THM relativ wenig bekannt ist, kennt man 
akute Vergiftungen durch die inhalative
Aufnahme (über die Atemwege) von 
höheren Konzentrationen an Chloroform
schon lange: Erregung, später 
Bewußtlosigkeit und sogar Atemlähmung 
oder Herzstillstand. Längere Einwirkungen 
verursachen vor allem Leberschäden. Der 
Metabolismus der Leber produziert über 
eine "Giftungs"-reaktion aus Chloroform 
das "Kampfgas" Phosgen, das vor allem 
zellschädigend wirkt. 
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Für Sommerbäder gilt dieser Wert nicht. 
Hier wird ein Richtwert von 0,1 mg/l als 
Beurteilungsgrundlage in Berlin 
herangezogen.
Chloroform erwies sich im Tierversuch als 
karzinogen und steht deswegen unter 
dem Verdacht auch beim Menschen Krebs 
auszulösen. Wegen des hohen 
Dampfdruckes (Flüchtigkeit) gerät 
Chloroform relativ schnell in die Atemluft. 
Dieses kann ein Problem in Hallenbädern 
darstellen. 
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Um das gesundheitliche Risiko für 
Badende und Schwimmer gering zu 
halten, ist die Bestimmung folgender 
Desinfektionsnebenprodukte wichtig:
Chlorat (ClO3-):                                           
Chlorat ist bei der Desinfektion mit 
Chlorbleichlauge in „Trinkwasserbädern“
in teilweise sehr hohen Mengen z.B.    
140 mg/l nachweisbar. Die Ursache ist 
u.a. eine Chloratverunreinigung der 
Chlorbleichlauge.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Die Chloratverunreinigungen beim 
Chlorgas- bzw. Chlor/Chlordioxidverfahren 
sind insbesondere in Freibädern aufgrund 
des UV-katalytischen Zerfalls von 
Hypochlorit bzw. Chlordioxid deutlich höher 
als in Hallenbädern. Es muss aber auch 
berücksichtigt werden, dass bei den 
Hallenbädern aufgrund neuer 
Verfahrenstechnik jetzt verstärkt zur 
Absenkung des THM-Gehaltes UV-Strahler 
eingebaut werden, so dass auch in 
Hallenbädern mit hohen Gehalten an 
Chlorat gerechnet werden muss.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Hinzu kommt, dass Chlorit (ClO2-) als 
Nebenprodukt beim 
Chlor/Chlordioxidverfahren entsteht, 
jedoch aufgrund des hohen Überschusses 
an freiem Chlor wird das Chlorit schnell in 
das stabile Endprodukt Chlorat
umgewandelt. (Chlorit ist aufgrund seiner 
Instabilität in Gegenwart von Hypochlorit
von untergeordneter Bedeutung)
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Bedingt durch die Kreislaufführung des 
Beckenwassers kann es zur Anreicherung 
und hohen Belastung mit Chlorat und 
Bromat (BrO3- überwiegend bei Ozonung in 
Thermal-, Sole- und Meerwasserbäder) 
kommen. 
Aus Gründen des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes sind daher Chlorat
und Bromat neben der THM-Belastung in 
die Überwachung einzubeziehen, damit 
diese Stoffe auf die technisch machbare 
Minimalkonzentration reduziert werden 
können.
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Die Amtliche Badebeckenwasserüberwachung

Danke


